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Vorschriften für die Ausbildung der

schweizerischen Reiterei. IL, IV.
und V. Teil.

Unter dieser Aufschrift ist der Entwurf des

neuen Exerzier-Reglements für die Kavallerie
erschienen. Mit Freuden begrüssen wir die
Erlösung vom steten Methodenwechsel in allen
Schulen und Kursen, mit Freuden bieten wir
dem Offizier, dem das Entstehen dieser
Vorschriften zu verdanken ist, unseren ergebensten
Dank an und ganz besonders aber gratulieren wir
ihm für die glückliche Lösung dieser Aufgabe.

Wenn auch einzelne Bestimmungen, die in den

Vorschriften enthalten sind, verschiedener

ausgelegt werden können, als dieses der Verfasser
vielleicht beabsichtigt, so wäre es doch eine schwere

Aufgabe, diesem ganz vorzubeugen und etwas

Besseres und für unsere Verhältnisse Passenderes

zu schaffen.

Nach unserer unmassgeblichen Ansicht sind

diese Vorschriften ein wahres Muster für die

Ausbildung moderner Reiterei. — Sie erscheinen

leicht fasslich, wohl durchgedacht, auf praktischen

Erfahrungen fussend, mit genügendem Spielräume

für die Individualität jedes Einzelnen, ohne

Gefahr, dass die Ausbildung unter der

Vereinfachung leidet, — dabei finden wir als besonderen

Vorzug,. dass keine wesentlichen

Abweichungen von der Form unseres bisherigen
Réglementes stattgefunden haben.

Wir erlauben uns die Hoffnung auszusprechen,

dass die verdienstvolle Arbeit bei unsern Kameraden

der Kavallerie alle Anerkennung finden

werde und der vorliegende Entwurf in seinem

vollen Umfange bald von der hohen Behörde

sanktioniert werden möchte. Br.

Oie Luftschifffahrt in den Militärstaaten Europas

und ihre praktische Verwendung im Kriegsfalle,

von Karl Stadelmann, Königl. Sächsischer

Lieutenant. Mit 6 Abbildungen und

4 Skizzen. Berlin 1892, E. S. Mittler &

Sohn. Preis Fr. 1. 70.

In einfacher, leicht verständlicher Weise legt
Verfasser die Vorteile der Luftschifffahrt für den

Krieg uûd den gegenwärtigen Standpunkt
derselben in den verschiedenen Staaten Europas dar.

Er berichtet über die Bestandteile des Ballons

und über das hiezu am besten geeignete Material.

Die Hauptanforderungen, welche an dieses

gestellt werden müssen, sind grösstmögliche

Dichtigkeit und Festigkeit bei möglichst geringem

Gewicht. Er bespricht dann die zusammenlegbaren

und starren Ballon-Hüllen; ihre Farbe

und Gestalt. Für die lenkbaren Luftschiffe

scheinen ihm starre Hüllen notwendig und wegen

seiner Leichtigkeit biete Alluminium die meisten

Vorteile. Als Füllungsmaterial kommt
hauptsächlich Leuchtgas und Wasserstoff in
Anbetracht. Für das lenkbare Luftschiff werde der

letztere mit der Zeit allein zur Anwendung
kommen. Eingehend wird die Form des lenkbaren
Luftschiffes behandelt, sowie die weitern
Einrichtungen desselben und zwar insbesondere die

der hiezu bisher verwendeten Motoren. Er führt
eine Zahl gemachter Versuche und Beispiele der

Anwendung zu Kriegszwecken an.
Was der Verfasser über die Anwendbarkeit

der Fesselballons im Feld- Positions- und

Festungskrieg sagt, scheint richtig. Das Problem
eines den Anforderungen entsprechenden
lenkbaren Luftschiffes hält er der sich immer mehr

vervollkommnenden Technik noch vorbehalten.
Für Orientierung über den jetzigen Stand der

militärischen Luftschifffahrt kann die Schrift
Nutzen gewähren und ist denjenigen, die sich

für dieselbe interessieren, zu empfehlen.

Gefechtsweise und Expeditionsführung in Afrika.

Von Dr. Karl Peters. Berlin 1892,
Hermann Walter, Verlagsbuchhandlung. Preis

70 Cts.

Der bekannte Afrikareisende gibt in der
Broschüre seine Erfahrungen im Kampfe mit den

dortigen Völkerschaften bekannt. Er wirft
denselben Feigheit, List und Tücke vor. Es ist
begreiflich, dass die Eingeborenen eine heilige

Scheu vor den Segnungen der Civilisation,
besonders dem Repetiergewehr und dem

Schnellfeuergeschütz besitzen. Es müsste ihnen der

Instinkt des Tieres fehlen, wenn sie denselben

nicht den Überfall und Hinterhalt entgegensetzen

sollten, um sie mit einiger Aussicht
bekämpfen zu können. Die Beschaffenheit des

Landes kommt ihnen dabei zu statten. Der Busch,

der Wald und das hohe Gras begünstigen das

Heranschleichen auf nächste Nähe. Den

Expeditionsführern mus3 daher stete Vorsicht und
Wachsamkeit empfohlen werden.

Neben einem kleinen, tüchtigen Kern von

europäischen Truppen empfiehlt Hr. Peters eine

irreguläre Truppe aus den kriegerischen Stämmen

(Somalis, Gallas, Massais) anzuwerben ;

dieselben sollen mit der Handhabung der besten

europäischen Waffen vertraut gemacht werden,

aber man solle den Versuch nicht machen, sie*

nach europäischer Weise eindrillen zu wollen.

Man vergesse in Deutschland zuweilen, dass das

Griffmachen und Exerzieren doch nur Mittel zum

Zwecke und nicht der Zweck selbst sind.

Die Abhandlung ist fesselnd geschrieben und

die Ratschläge können den Deutschen in Afrika

von Nutzen sein.
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